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Text

I. Allgemeines

 

Erklärung und Auflassung von Straßenzügen

als Bundesstraßen

 

§ 1. (1) Die in den einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes bildenden Verzeichnissen angeführten
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Straßenzüge  werden  zu  Bundesstraßen  erklärt.  Der  Bundesminister  für  Verkehr,  Innovation  und
Technologie  hat  die  nähere  Beschreibung  der  Strecke  der  in  den  Verzeichnissen  enthaltenen
Bundesstraßen,  soweit  sie  bereits  unter  Verkehr  stehen,  durch  Verordnung  festzulegen.  Diese
Verordnung hat den Hinweis  auf  Planunterlagen zu enthalten,  welche beim Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie und beim Amt der Landesregierung des jeweiligen Landes zur
Einsicht aufliegen.

(2)  Die  Übernahme  und  der  Bau  weiterer  Straßenzüge,  die  eine  Bedeutung  für  den
Durchzugsverkehr erlangen, als Bundesstraßen kann nur auf  Grund eines Bundesgesetzes erfolgen.
Straßenzüge,  die  ihre  Bedeutung  für  den  Durchzugsverkehr  verloren  haben,  werden  durch
Bundesgesetz als Bundesstraßen aufgelassen. Ein als Bundesstraße aufgelassener Straßenzug ist im
Falle einer Übertragung in das Eigentum eines anderen Trägers der Straßenbaulast in einem seiner
Benützung entsprechenden guten Zustand zu übergeben.

(3) Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann seiner Aufgabe zur Errichtung von Bundesstraßen
gemäß  den  Verzeichnissen  1  und  2  durch  Übernahme  bestehender  Straßen  oder  Straßenteile
nachkommen, soweit sie zur Bemautung geeignet sind (§ 1 BStMG 2002, BGBl. I Nr. 109/2002). Die
Übertragung  ins  Eigentum des  Bundes  erfolgt  entschädigungslos  aufgrund  eines  Übereinkommens
zwischen dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) und dem bisherigen Träger der Straßenbaulast. Die
Übernahme wird mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem der Bund (Bundesstraßenverwaltung) auf den
mautpflichtigen  Strecken  mit  der  Einhebung  der  fahrleistungsabhängigen  Maut  beginnt.  Der
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat den Abschluss des Übereinkommens über
die Übernahme und die nähere Beschreibung der zu übernehmenden Straßen oder Straßenteile im
Bundesgesetzblatt kundzumachen.

Einteilung der Bundesstraßen

 

§ 2. (1) Das Bundesstraßennetz besteht aus den Bundesstraßen A (Bundesautobahnen, Verzeichnis
1) und den Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen, Verzeichnis 2). Die Bundesstraßen eignen sich für
den  Schnellverkehr  im  Sinne  der  straßenpolizeilichen  Vorschriften,  weisen  keine  höhengleichen
Überschneidungen mit anderen Verkehrswegen auf und dienen nicht der lokalen Aufschließung.

(2) Durch Anschlussstellen werden Verbindungen zum übrigen öffentlichen Straßennetz hergestellt.
Anschlussstellen auf Rampen von Anschlussstellen und Zu- und Abfahrtsstraßen sind unzulässig. Außer
am Anfang oder Ende einer Bundesstraße sind Anschlussstellen niveaufrei auszuführen.

(3) Durch diese Bestimmungen werden die einschlägigen straßenpolizeilichen Vorschriften nicht
berührt.

Bestandteile der Bundesstraßen

 

  § 3. Als Bestandteile der Bundesstraße gelten neben den unmittelbar dem Verkehr dienenden Flächen
wie Fahrbahnen (zB Hauptfahrbahnen inklusive Kollektoren, Zu- und Abfahrtstraßen, Anschlussstellen
samt  ihren  Rampen)  und  Parkflächen  auch  der  Grenzabfertigung,  der  Verkehrsbeeinflussung,  der
Kontrolle oder der Bemautung dienende Grundflächen und Anlagen, weiters Anlagen im Zuge einer
Bundesstraße  wie  Tunnel,  Brücken,  Durchlässe,  Stütz-  und  Futtermauern,  Straßenböschungen,
Straßengräben  und  Sanitäranlagen,  ferner  Betriebsgrundstücke  gemäß  §  27,  sowie  sonstige  der
Erhaltung und der Beaufsichtigung der Bundesstraßen dienende bebaute und unbebaute Grundstücke
und  Anlagen  zum  Schutz  vor  Beeinträchtigungen  durch  den  Verkehr  auf  der  Bundesstraße,
insbesondere gegen Lärmeinwirkung.

Bestimmung des Straßenverlaufes, Ausbau und Auflassung von

Straßenteilen

 

§ 4. (1) Vor dem Bau einer neuen Bundesstraße oder ihrer Teilabschnitte oder vor der Zulegung
einer zweiten Richtungsfahrbahn oder vor Ausbaumaßnahmen sonstiger Art an Bundesstraßen hat der
Bundesminister  für  Verkehr,  Innovation  und  Technologie  über  Antrag  des  Bundes
(Bundesstraßenverwaltung)  unter  Bedachtnahme  auf  die  Bestimmungen  der  §§  7  und  7a,  die
Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens,  die Umweltverträglichkeit und die Erfordernisse des Verkehrs,
darüber  hinaus  die  funktionelle  Bedeutung  des  Straßenzuges  sowie  unter  Bedachtnahme  auf  die
Ergebnisse der Anhörung (Abs. 5) den Straßenverlauf im Rahmen der Verzeichnisse durch Festlegung
der Straßenachse, im Falle eines Ausbaues durch Beschreibung, beides auf Grundlage eines konkreten
Projektes,  durch  Bescheid  zu  bestimmen.  Hiezu  können  im Bescheid  die  erforderlichen  Auflagen,
Bedingungen und Befristungen vorgeschrieben werden. Dieser Bescheid tritt außer Kraft, wenn nicht
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binnen 10 Jahren ab Rechtskraft mit wesentlichen Baumaßnahmen zur Errichtung begonnen wurde.
Wenn dies zweckmäßig erscheint, kann die Verwirklichung des Straßenbauvorhabens über Antrag in
Abschnitten genehmigt werden.

(2) Jedenfalls keine Ausbaumaßnahmen sonstiger Art sind:

Schutzbauten zur Beseitigung von Gefahrenbereichen oder Umlegungen, die durch Katastrophenfälle
oder Brückenneubauten bedingt werden, die Errichtung zusätzlicher Parkplätze mit weniger als 750
Stellplätzen, die Errichtung zusätzlicher Betriebe gemäß § 27 mit einer Flächeninanspruchnahme von
weniger als 5 ha, die Zulegung von Kriechspuren, Rampenverlegungen, die Errichtung von zusätzlichen
Einzelrampen bei bestehenden Knoten oder Anschlussstellen, Änderungen der Straßenachse oder der
Nivelette um weniger als  5 m, Anlagen für den Straßenbetrieb und Umweltschutzmaßnahmen. Die
Errichtung von sonstigen Betrieben gemäß § 27, die Zulegung weiterer Fahrstreifen und Änderungen
der Nivelette, die nicht der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen,
sind auch keine Ausbaumaßnahmen sonstiger Art. (3) Werden Straßenteile für den Durchzugsverkehr
entbehrlich oder hat sich eine wesentliche Änderung der Voraussetzungen nach Abs. 1 ergeben, so
kann  der  Bundesminister  für  Verkehr,  Innovation  und  Technologie  über  Antrag  des  Bundes
(Bundesstraßenverwaltung)  die  Auflassung  dieser  Straßenteile  als  Bundesstraße  durch  Bescheid
verfügen. § 1 Abs. 2, dritter Satz, gilt sinngemäß. Sofern die aufgelassenen Straßenteile nicht mehr
Verkehrszwecken  dienen,  sind  sie  vom  Bund  (Bundesstraßenverwaltung)  hinsichtlich  ihrer
Kulturgattung  in  einen  den  anrainenden  Grundstücken  ähnlichen  Zustand  zu  versetzen
(Rekultivierung). Vor Erlassung eines Bescheides sind die berührten Länder und Gemeinden zu hören;
die Gemeinden werden hiebei im eigenen Wirkungsbereich tätig.

(4)  Die  Bescheide  nach  Abs.  1  und  3  sind  in  den  berührten  Gemeinden  und  beim Amt der
Landesregierung des jeweiligen Landes zur Einsicht aufzubewahren.

(5) Vor Erlassung eines Bescheides nach Abs. 1 sind ausreichende Plan- und Projektunterlagen
sowie  Unterlagen  zur  Darlegung  der  Umweltverträglichkeit  durch  sechs  Wochen  in  den  berührten
Gemeinden  zur  öffentlichen  Einsicht  aufzulegen.  Zeit  und  Ort  der  Auflage  sind  durch  einmalige
Veröffentlichung  im Amtsblatt  zur  Wiener  Zeitung  und  in  einer  im betreffenden  Bundesland  weit
verbreiteten Tageszeitung sowie durch Anschlag an den Amtstafeln des Gemeindeamtes (Rathauses)
der berührten Gemeinden kundzumachen. Innerhalb dieser Auflagefrist kann jedermann schriftlich eine
Stellungnahme und können Nachbarn (§ 7a)  schriftlich Einwendungen beim Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie einbringen.

(6) Kosten, die der Behörde im Rahmen des Verfahrens gemäß dieser Bestimmung erwachsen, wie
Gebühren oder Honorare für Sachverständige oder Projektkoordinatoren, sind vom Projektwerber zu
tragen. Geleitet von den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis
kann die Behörde mit Bescheid dem Projektwerber die Bezahlung der geprüften Rechnungen direkt an
den Rechnungsleger vorschreiben.

Straßenforschung

 

§ 6. (1) Die Aufwendungen für Zwecke der Forschung und für grundlegende Untersuchungen in
Angelegenheiten der Bundesstraßen, ausgenommen die Straßenpolizei, sind aus den in den jährlichen
Bundesfinanzgesetzen dafür vorgesehenen Mitteln zu bedecken.  Diese Mittel  sind  im Interesse der
Umweltverträglichkeit im Straßenbau und der Steigerung der Wirtschaftlichkeit im Straßenbau sowie
der  Sicherheit  der  Verkehrsabwicklung  sowohl  für  die  Erteilung  von  Forschungs-  und
Entwicklungsaufträgen  gegen  Entgelt  als  auch  für  die  Förderung  von  Forschungs-  und
Entwicklungsvorhaben physischer oder juristischer Personen durch die Gewährung von Zuschüssen
sowie weiters  für  Zwecke der  Dokumentation,  Information  und  Publikation  in  allen  Bereichen der
Bundesstraßen, ausgenommen die Straßenpolizei, zu verwenden.

(2) Die Gewährung von Förderbeiträgen kann von Bedingungen abhängig gemacht werden. Bei
Forschungsvorhaben  von  unmittelbarem  Nutzen  für  den  Förderungswerber  hat  dieser  einen
angemessenen  Beitrag  zur  Deckung  der  Kosten  zu  leisten.  Die  §§  21  und  22  der  Allgemeinen
Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2004), BGBl. II Nr.
51/2004, gelten sinngemäß.

II. Planung, Bau und Erhaltung

 

Grundsätze und objektiver Nachbarschutz

 

§ 7. (1) Die Bundesstraßen sind derart zu planen, zu bauen und zu erhalten, daß sie nach Maßgabe
und  bei  Beachtung  der  straßenpolizeilichen  und  kraftfahrrechtlichen  Vorschriften  von  allen
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Straßenbenützern  unter  Bedachtnahme  auf  die  durch  die  Witterungsverhältnisse  oder  durch
Elementarereignisse  bestimmten  Umstände  ohne  Gefahr  benützbar  sind;  hiebei  ist  auch  auf  die
Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs sowie auf die Umweltverträglichkeit Bedacht zu
nehmen.

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie erläßt die für die Planung, den
Bau und die Erhaltung der Bundesstraßen erforderlichen Verordnungen und Dienstanweisungen.

(3) Bei Planung, Bau und Betrieb von Bundesstraßen ist vorzusorgen, dass Beeinträchtigungen von
Nachbarn  vermindert  oder  vermieden  werden.  Für  die  Beurteilung  von  Beeinträchtigungen  ist  die
Widmung im Zeitpunkt der Kenntnisnahme der  Gemeinde von den Planungsabsichten des Bundes bei
der  öffentlichen  Auflage  eines  Bundesstraßenplanungsgebiets  (§  14)  oder,  falls  ein  solches  nicht
aufgelegt wurde, bei  der öffentlichen Auflage des Bundesstraßenbauvorhabens (§ 4) heranzuziehen.
Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Beeinträchtigungen sind nur zu ergreifen, wenn
dies im Verhältnis zum Erfolg mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand erreicht werden kann.

(4)  Die Vorsorge gegen Beeinträchtigungen der Nachbarn durch den Bau und den Betrieb  der
Bundesstraße (Abs. 3) kann auch dadurch erfolgen, dass auf fremden Grundstücken mit Zustimmung
des Eigentümers geeignete Maßnahmen gesetzt werden, insbesondere Baumaßnahmen an Gebäuden,
Einbau von Lärmschutzfenstern und dergleichen, sofern die Erhaltung und allfällige Wiederherstellung
durch den Eigentümer oder einen Dritten sichergestellt ist.

(5) In Fällen, in denen mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand durch Maßnahmen nach Abs. 3 und
Abs.  4  kein  entsprechender Erfolg  erzielt  werden kann,  können mit Zustimmung des  Eigentümers
Grundstücke oder Grundstücksteile vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) nach den Grundsätzen des §
18  und  der  §§  4  bis  8  des  Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes  -  EisbEG,  BGBl.  Nr.
71/1954, eingelöst werden, sofern durch den Bau oder den Betrieb der Bundesstraße die Benützung
eines  Grundstücks  oder  Grundstücksteiles  unzumutbar  beeinträchtigt wird.  Gleiches  gilt,  wenn die
unzumutbare Beeinträchtigung durch bauliche Anlagen im Zuge einer Bundesstraße (§ 3), zum Beispiel
durch Beeinträchtigung des Lichtraumes, erfolgt.

(6) Im Falle, dass sich Maßnahmen in der Umgebung von Bundesstraßen für die Abwicklung des
Verkehrs und seiner Auswirkungen auf die Umwelt als zweckmäßiger und wirtschaftlicher erweisen als
Baumaßnahmen an der Bundesstraße, können auch solche an Stelle dieser Baumaßnahmen getroffen
werden.

(7) Durch diese Bestimmungen werden keine subjektiven Rechte begründet.

Subjektiver Nachbarschutz

 

§ 7a. (1) Eine Bestimmung des Straßenverlaufes nach § 4 Abs. 1 ist nur zulässig, wenn bei Bau
und Betrieb der Bundesstraße vermieden wird,

a) dass das Leben und die Gesundheit von Nachbarn gefährdet werden und

b) dass das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn gefährdet werden.

(2) Nachbarn im Sinne dieser Bestimmung sind alle Personen, die durch den Bau oder den Betrieb,
oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte dadurch gefährdet werden könnten. Als Nachbarn
gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe der Bundesstraße aufhalten und nicht im
Sinne des vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind.  Als  Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von
Einrichtungen,  in  denen  sich,  wie  etwa in  Beherbergungsbetrieben,  Krankenanstalten  und  Heimen
regelmäßig  Personen vorübergehend aufhalten,  hinsichtlich  des  Schutzes  dieser Personen,  und die
Erhalter  von Schulen  hinsichtlich  des  Schutzes  der  Schüler,  der  Lehrer  und  der  sonst in  Schulen
ständig beschäftigten Personen.

(3) Einwendungen, die sich auf zivilrechtliche Ansprüche beziehen, sind auf den Zivilrechtsweg zu
verweisen.

(4) Einwendungen, die eine Verletzung subjektiver öffentlicher Rechte, abgesehen von den Rechten
nach Abs. 1 lit. a, zum Inhalt haben, sind als unbegründet abzuweisen, wenn das öffentliche Interesse
an der Errichtung der Bundesstraße größer ist, als der Nachteil, der der Partei durch die Bestimmung
des  Straßenverlaufes  erwächst.  Subjektive Rechte gemäß  Abs.  1  lit.  b  können  nach  Maßgabe der
Bestimmungen über die Enteignung (§§ 17ff) eingeschränkt werden.

Straßenbaulast

 

§ 8. (1) Die Planung, der Bau und die Erhaltung der Bundesstraßen erfolgt aus Mitteln des Bundes
(Bundesstraßenverwaltung), insoweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt
oder  auf  Grund  eines  besonderen  Rechtstitels  Verpflichtungen  zu  Leistungen  für  diese  Zwecke
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bestehen.  Falls  derartige  Verpflichtungen  bei  einer  vom  Bund  (Bundesstraßenverwaltung)  zu
übernehmenden  öffentlichen  Straße  bestehen,  bleiben  sie  auch  nach  der  Umwandlung  in  eine
Bundesstraße aufrecht.

(2) Verträge nach den §§ 25 bis 28 sind entgeltlich.

Beiträge

 

§ 10. (1)  Muss eine Bundesstraße wegen der besonderen Art oder Häufigkeit der Benützung durch
eine Unternehmung oder durch deren Kunden und Lieferanten in einer kostspieligeren Weise geplant,
gebaut oder erhalten werden, als dies mit Rücksicht auf den allgemeinen Straßenverkehr notwendig
wäre, so hat die Unternehmung dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) die Mehrkosten zu vergüten.

(2) Länder, Gemeinden und andere juristische Personen können Beiträge zu Planung, Bau oder
Erhaltung von Bundesstraßen an den Bund (Bundesstraßenverwaltung) leisten.

(3)  Der  Abschnitt gemäß  Verzeichnis  1,  Bundesstraßen A (Bundesautobahnen),  Nummer A  24
„Autobahn Verbindungsspange Rothneusiedl Knoten Hanssonkurve (A23) – Knoten Rothneusiedl (S1)“
wird unter der Voraussetzung errichtet, dass auf Grundlage einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
zwischen Bund und Land Wien ein substantieller Kostenbeitrag für Planung und Bau vom Land Wien
geleistet wird.

Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen

 

§ 12. (1) Werden durch den Bau einer Bundesstraße bestehende Straßen und Wege oder Zu- und
Abfahrten unterbrochen oder sonst unbenützbar gemacht, so hat der Bund (Bundesstraßenverwaltung)
auf seine Kosten die erforderlichen Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen in
diesem Bereich zu treffen. Hiedurch tritt eine Änderung in der Erhaltungspflicht wiederhergestellter
Straßen und  Wege nicht ein;  werden diese Straßen und  Wege über  oder  unter  der  Bundesstraße
geführt, obliegt dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) die Erhaltung des Kreuzungsbauwerkes.

(2) Wird der Durchzugsverkehr von einem Bundesstraßenteilstück durch eine längere Zeitspanne
unterbrochen  oder  umgeleitet,  kann  der  Bund  (Bundesstraßenverwaltung)  auf  seine  Kosten  die
erforderlichen baulichen Vorkehrungen zur Ermöglichung einer  Verkehrsumleitung treffen oder den
Trägern der  Straßenbaulast jener  Straßen,  auf  welche der  Verkehr  umgeleitet wird,  die durch  die
stärkere Benützung entstandenen Schäden abgelten.

III. Zwangsrechte und Verpflichtungen

 

Bundesstraßenplanungsgebiet

 

§ 14. (1)  Zur Sicherung des Baues einer in den Verzeichnissen aufgenommenen Bundesstraße
kann  der  Bundesminister  für  Verkehr,  Innovation  und  Technologie  auch  vor  Bestimmung  des
Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) das in einem Lageplan bezeichnete Gelände, das für die spätere Führung
der Bundesstraße in Betracht kommt, durch Verordnung zum Bundesstraßenplanungsgebiet erklären.
Eine  solche  Verordnung  darf  nur  erlassen  werden,  wenn  nach  dem  Stand  der  Planungs-  und
Bauvorbereitungsarbeiten die Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1)  in absehbarer Zeit zu
erwarten ist und zu befürchten ist, daß durch bauliche Veränderungen in diesem Gelände der geplante
Straßenbau erheblich erschwert oder wesentlich verteuert wird.

(2)  Vor Erlassung der Verordnung sind entsprechende Unterlagen durch sechs Wochen in den
berührten Gemeinden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Kundmachung erfolgt in sinngemäßer
Anwendung  des  §  4  Abs.  5.  Weiters  sind  die  berührten  Länder  und  Gemeinden  zu  hören;  die
Gemeinden werden hiebei im eigenen Wirkungsbereich tätig.

(3)  Im Bundesstraßenplanungsgebiet dürfen Neu-,  Zu-  und Umbauten nicht vorgenommen und
Anlagen jeder Art weder errichtet noch geändert werden; ein Entschädigungsanspruch kann hieraus
nicht abgeleitet werden. Die Behörde hat jedoch Ausnahmen zuzulassen, wenn diese den geplanten
Straßenbau nicht erheblich erschweren oder wesentlich verteuern oder zum Schutze des Lebens und
der  Gesundheit  von  Personen  notwendig  sind.  Der  Bund  (Bundesstraßenverwaltung)  ist  in  dem
Bewilligungsverfahren Partei im Sinne des § 8 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 -
AVG. Bauführungen, die in rechtlich zulässiger Weise vor Erklärung zum Bundesstraßenplanungsgebiet
begonnen worden sind, werden hievon nicht berührt.

(4) Die Behörde hat auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines dem
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Abs. 3 widersprechenden Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen.

(5) Die mit der Erklärung zum Bundesstraßenplanungsgebiet verbundenen Rechtsfolgen sind auf
höchstens fünf Jahre beschränkt. Mit der Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1 ) treten die mit
der Erklärung zum Bundesstraßenplanungsgebiet verbundenen Rechtsfolgen außer Kraft.

(6) Eine Verordnung nach Abs. 1 hat einen Hinweis auf Planunterlagen zu enthalten, welche beim
Bundesministerium für  Verkehr,  Innovation  und  Technologie,  beim Amt  der  Landesregierung  des
jeweiligen Landes und in den betroffenen Gemeinden für die Dauer der Wirksamkeit der Rechtsfolgen
der  Verordnung  gemeinsam  mit  dieser  zur  Einsichtnahme  aufliegen.  Die  Verordnung  ist  den
betroffenen Gemeinden zur ortsüblichen Kundmachung zu übermitteln.

Bundesstraßenbaugebiet

 

§ 15. (1) Nach Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) dürfen auf den von der künftigen
Straßentrasse betroffenen Grundstücksteilen (Bundesstraßenbaugebiet) Neu-, Zu- und Umbauten nicht
vorgenommen  und  Anlagen  jeder  Art  weder  errichtet  noch  geändert  werden;  ein
Entschädigungsanspruch  kann  hieraus  nicht  abgeleitet  werden.  §  14  Abs.  3  und  Abs.  4  gelten
sinngemäß.

(2) Als betroffene Grundstücksteile im Sinne des Abs. 1 sind alle jene anzusehen, die in einem
Geländestreifen um die künftige Straßenachse liegen, dessen Breite in einer Verordnung oder einen
Bescheid  gemäß  §  4  Abs.  1  entsprechend  den  örtlichen  Verhältnissen  festgelegt  wird  und  bei
Bundesautobahnen  und  Bundesschnellstraßen  insgesamt  150  m,  bei  Kollektorfahrbahnen,  zweiten
Richtungsfahrbahnen, Zu- und Abfahrtstraßen und Rampen von Bundesstraßen insgesamt 75 m nicht
überschreiten darf.

(3)  Nach  Ablauf  von  3  Jahren  nach  In-Kraft-Treten  einer  Verordnung  oder  Rechtskraft  des
Bescheides  über  die  Erklärung  zum  Bundesstraßenbaugebiet  haben  die  betroffenen
Liegenschaftseigentümer bzw. allfällige Bergbauberechtigte Anspruch auf  Einlösung der bezüglichen
Grundstücksteile durch den Bund (Bundesstraßenverwaltung), sofern ihnen eine Ausnahmebewilligung
nach  Abs.  1,  letzter  Satz  verweigert  wurde.  Die  Bestimmungen  der  §§  17  ff  finden  sinngemäß
Anwendung.

Untersuchungen und Vorarbeiten

 

§ 16. (1) Auf Antrag hat die Behörde dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) zur Vornahme von
Untersuchungen und Vorarbeiten für den Bau einer Bundesstraße sowie für Erhebungen zur Beurteilung
der Umweltsituation die Bewilligung zu erteilen, fremde Grundstücke zu betreten und auf diesen die
erforderlichen  Untersuchungen  und  sonstigen  technischen  Vorarbeiten  gegen  Entschädigung
auszuführen.  Die  Behörde  entscheidet  hiebei  über  die  Zulässigkeit  einzelner  vorzunehmender
Handlungen unter Bedachtnahme auf deren Notwendigkeit sowie die möglichste Schonung und den
bestimmungsgemäßen  Gebrauch  des  betroffenen  Grundstückes  beziehungsweise  allfälliger
Bergbauberechtigungen. Gegen diese Entscheidung ist eine Berufung nicht zulässig.

(2) Die Behörde entscheidet auch in sinngemäßer Anwendung der §§ 18 und 20, insbesondere
dessen Abs. 3, über die zu leistende Entschädigung.

Enteignung

 

  § 17. Für die Herstellung, Erhaltung und Umgestaltung von Bundesstraßen samt den zugehörigen
baulichen Anlagen sowie aus Verkehrsrücksichten kann das Eigentum an Liegenschaften, die dauernde
oder  zeitweilige  Einräumung,  Einschränkung  und  Aufhebung  von  dinglichen  und  obligatorischen
Rechten  (insbesondere  Nutzungs-  und  Bestandrechten)  an  solchen  im  Wege  der  Enteignung  in
Anspruch  genommen  werden.  Das  gleiche  gilt  für  Baulichkeiten  und  sonstige  Anlagen,  deren
Entfernung sich aus Gründen der Verkehrssicherheit als notwendig erweist. Auch können zu diesen
Zwecken  durch  Enteignung  die  für  die  Anlage  von  Ablagerungsplätzen,  Zufahrten,
Straßenwärterhäusern,  Bauhöfen  und  anderen  Baulichkeiten  sowie  die  zur  Aufrechterhaltung  der
Verkehrsbeziehungen erforderlichen Grundstücke erworben werden.

Entschädigung, Parteistellung

 

§  18.  (1)  Dem  Enteigneten  gebührt  für  alle  durch  die  Enteignung  verursachten
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vermögensrechtlichen Nachteile Schadloshaltung (§ 1323 ABGB). Bei  Bemessung der Entschädigung
hat jedoch der Wert der besonderen Vorliebe und die Werterhöhung außer Betracht zu bleiben, den die
Liegenschaft durch die straßenbauliche Maßnahme erfährt.  Hingegen ist auf  die Verminderung des
Wertes eines etwa verbleibenden Grundstücksrestes Rücksicht zu nehmen. Ist dieser Grundstücksrest
unter  Berücksichtigung  seiner  bisherigen  Verwendung  nicht  mehr  zweckmäßig  nutzbar,  so  ist  auf
Verlangen des Eigentümers das ganze Grundstück einzulösen.

(2) Enteigneter ist der Eigentümer des Gegenstandes der Enteignung, andere dinglich Berechtigte,
sofern das dingliche Recht mit einem nicht der Enteignung unterworfenen Gegenstand verbunden ist,
sowie  der  dinglich  und  obligatorisch  Berechtigte  (insbesondere  der  Nutzungs-  und
Bestandberechtigte), sofern dieses Recht für sich allein Gegenstand der Enteignung ist.

(3)  Wird  dem  Enteigneten  durch  die  Enteignung  die  seinen  Hauptwohnsitz  bildende
Wohngelegenheit entzogen, so ist die Entschädigung unter Berücksichtigung der Bestimmung des Abs.
1 zumindest so zu bemessen, daß ihm der Erwerb einer nach Größe und Ausstattung ausreichenden
Wohngelegenheit ermöglicht wird. Entsprechend ist auch auf die Wohnversorgung der Bestandnehmer
und sonstigen Nutzungsberechtigten Rücksicht zu nehmen.

Einleitung des Verfahrens

 

  § 19. Um die Enteignung ist unter Vorlage der zur Beurteilung der Angelegenheit erforderlichen Pläne
und  sonstigen  Behelfe,  insbesondere  eines  Verzeichnisses  der  zu  enteignenden  Parzellen  mit  den
Namen  und  Wohnorten  der  zu  enteignenden  Personen  und  den  Ausmaßen  der  beanspruchten
Grundfläche, schließlich eines Grundbuchauszuges beim Landeshauptmann einzuschreiten.

Enteignungsverfahren

 

§ 20. (1) Über die Notwendigkeit, den Gegenstand und Umfang der Enteignung entscheidet der
Landeshauptmann als Bundesstraßenbehörde (§ 32) unter sinngemäßer Anwendung des Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetzes - EisbEG, BGBl. Nr. 71/1954 wobei auch auf die Wirtschaftlichkeit
der Bauausführung Rücksicht zu nehmen ist.

(2) Der Enteignungsbescheid hat zugleich eine Bestimmung über die Höhe der Entschädigung zu
enthalten.  Diese  ist  auf  Grund  der  Bewertung  beeideter  unparteiischer  Sachverständiger  unter
Beobachtung der in den §§ 4 bis 8 des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes - EisbEG, BGBl.
Nr. 71/1954, aufgestellten Grundsätze zu ermitteln.

(3) Gegen die Entscheidung des Landeshauptmannes über die Notwendigkeit, den Gegenstand und
den Umfang  der  Enteignung  ist die Berufung an den Bundesminister  für  Verkehr,  Innovation  und
Technologie  zulässig.  Eine  Berufung  bezüglich  der  Höhe  der  im  Verwaltungswege  zuerkannten
Entschädigung ist unzulässig. Doch steht es jedem der beiden Teile frei, binnen drei  Monaten nach
Rechtskraft des Enteignungsbescheides die Entscheidung über die Höhe der Entschädigung bei jenem
Landesgericht zu begehren,  in  dessen Sprengel  sich der  Gegenstand der Enteignung befindet.  Mit
Anrufung  des  Gerichtes  tritt  die  verwaltungsbehördliche  Entscheidung  über  die  Höhe  der
Entschädigung  außer  Kraft.  Der  Antrag  auf  gerichtliche Festsetzung  der  Entschädigung  kann ohne
Zustimmung des Antragsgegners nicht zurückgenommen werden. Bei Zurücknahme des Antrages gilt
der im Enteignungsbescheid bestimmte Entschädigungsbetrag als vereinbart.

(4) Der Vollzug des rechtskräftigen Enteignungsbescheides kann jedoch nicht gehindert werden,
sobald der vom Landeshauptmann ermittelte Entschädigungsbetrag oder eine Sicherheit für die erst
nach Vollzug der Enteignung zu leistende Entschädigung gerichtlich erlegt ist.

(5)  Für das gerichtliche Verfahren zur Ermittlung der Entschädigung, für deren Feststellung im
Wege des Übereinkommens sowie für die Wahrnehmung der Ansprüche, welche dritten Personen auf
die  Befriedigung  aus  der  Entschädigung  auf  Grund  ihrer  dinglichen  Rechte  zustehen,  finden  die
Bestimmungen  des  Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes  -  EisbEG,  BGBl.  Nr.  71/1954
sinngemäße Anwendung.

Rückübereignung

 

§ 20a. (1) Wird der Enteignungsgegenstand ganz oder zum Teil nicht für den Enteignungszweck
verwendet,  so  kann  der  Enteignete  die  bescheidmäßige  Rückübereignung  des
Enteignungsgegenstandes beziehungsweise dessen Teiles nach Ablauf von drei Jahren ab Rechtskraft
des Enteignungsbescheides bei  der Behörde beantragen, die unter sinngemäßer Anwendung der im
Enteignungsverfahren zu beachtenden Bestimmungen (§ 20) zu entscheiden hat. Dieser Anspruch ist
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vererblich und veräußerlich; er erlischt, wenn der Enteignete dieses Recht nicht binnen einem Jahr ab
nachweislicher Aufforderung durch den Enteigner bei  der Behörde geltend macht, spätestens jedoch
zehn  Jahre  nach  Rechtskraft  des  Enteignungsbescheides.  Macht  der  Enteigner  glaubhaft,  daß  die
Verwendung des Enteignungsgegenstandes für den Enteignungszweck unmittelbar bevorsteht oder die
Verwendung aus Gründen, die der Enteigner nicht zu vertreten hat, vorläufig nicht möglich ist, aber in
absehbarer Zeit erfolgen wird, hat die Behörde dem Enteigner eine angemessene Ausführungsfrist zu
bestimmen. Bei deren Einhaltung ist der Antrag auf Rückübereignung abzuweisen. Eine Fristsetzung ist
jedoch  in  jedem  Falle  unzulässig,  wenn  den  Enteigner  an  der  bislang  nicht  entsprechenden
Verwendung ein Verschulden trifft.

(2) Der Bescheid über die Rückübereignung hat auch eine Bestimmung über den Rückersatz der
empfangenen  Entschädigung  zu  enthalten.  Im  Bezug  auf  diesen  Betrag  sind  wertvermindernde
Änderungen  am Enteignungsgegenstand  zu  berücksichtigen,  Werterhöhungen  nur  insoweit,  als  sie
durch einen Aufwand des aus der Enteignung Berechtigten herbeigeführt wurden, doch darf die dem
Enteigneten  geleistete  Entschädigungssumme  nicht  überschritten  werden.  Weiters  sind  auch  jene
Entschädigungsbeträge  zu  erstatten,  die  für  Nebenberechtigte  (§  5  Eisenbahn-
Enteignungsentschädigungsgesetz - EisbEG, BGBl. Nr. 71/1954) bestimmt wurden, soweit und in dem
Maße  das  Fehlen  solcher  Nebenrechte  als  werterhöhend  anzusehen  ist,  und  sonstige
Entschädigungsbeträge,  die  zum  Ausgleich  von  Nachteilen  geleistet  wurden,  die  durch  die
Rückübereignung in Wegfall  kommen. Auf  die in  der Zwischenzeit gezogenen Nutzungen ist keine
Rücksicht zu nehmen, wie auch für die geleistete Entschädigung keine Zinsen zu berechnen sind. Bei
unbilligen Härten ist für die Leistung des Rückersatzes unter Bedachtnahme auf  die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Enteigneten und auf § 61 Abs. 2 Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986,
Ratenzahlung  zu  bewilligen.  Mit  Rechtskraft  des  Rückübereignungsbescheides  und  vollständiger
Leistung  oder  Sicherstellung  des  Rückersatzes  sind  die  früheren  Rechte  des  Enteigneten
wiederhergestellt  und  die  seit  der  Enteignung  begründeten  dinglichen  und  obligatorischen  Rechte
hinsichtlich des Enteignungsgegenstandes erloschen.

(3) Die dinglich und obligatorisch Berechtigten am Enteignungsgegenstand, deren Rechte durch
die Enteignung erloschen sind, sind von der Einleitung des Verfahrens nach Abs. 1 zu verständigen;
soweit sie der Behörde nicht bekannt sind, hat die Verständigung durch öffentliche Bekanntmachung zu
erfolgen. Beantragen sie innerhalb von drei  Monaten die Wiederherstellung ihrer Rechte, sind ihnen
diese  in  sinngemäßer  Anwendung  der  Abs.  1  und  2,  auch  hinsichtlich  des  Rückersatzes  der
empfangenen Entschädigung, im Rückübereignungsbescheid zuzuerkennen.

(4) Bezüglich der Bestimmung über den Rückersatz der empfangenen Entschädigung (Abs. 2) ist §
20 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. Die Herstellung des ordnungsgemäßen Grundbuchstandes ist von
der Behörde zu veranlassen.

(5)  Bis  zum  Erlöschen  des  Rückübereignungsanspruches  ist  die  Veräußerung  des
Enteignungsgegenstandes unzulässig, es sei denn, der Rückübereignungsberechtigte hätte auf seinen
Anspruch verzichtet. Eine entgegen dieser Bestimmung vorgenommene Veräußerung ist nichtig. Für
Schäden, die dem gutgläubigen Erwerber durch eine derartige Veräußerung entstehen, hat der Bund
(Bundesstraßenverwaltung) volle Genugtuung zu leisten (§ 1323 ABGB).

IV. Schutz der Straßen

 

Bauten an Bundesstraßen

 

§ 21. (1) In einer Entfernung bis 40 m beiderseits der Bundesautobahnen dürfen Neu-, Zu- und
Umbauten nicht vorgenommen sowie Einfriedungen nicht angelegt und überhaupt Anlagen jeder Art
weder  errichtet  noch  geändert  werden.  Der  Bund  (Bundesstraßenverwaltung)  hat  auf  Antrag
Ausnahmen zuzustimmen, soweit dadurch Rücksichten auf den Bestand der Straßenanlagen und des
Straßenbildes,  Verkehrsrücksichten  sowie  Rücksichten  auf  die  künftige  Verkehrsentwicklung  oder
erforderliche Maßnahmen nach §§ 7 und 7a nicht beeinträchtigt werden. Eine solche Zustimmung ist
auch bei  Bauführungen über oder unter Bundesautobahnen erforderlich. Wird die Zustimmung nicht
binnen sechs Wochen nach Einlangen des Antrages erteilt, so entscheidet auf Antrag die Behörde über
die Ausnahmebewilligung.  Der  Bund  (Bundesstraßenverwaltung)  ist  in  diesem Verfahren  Partei  im
Sinne  des  §  8  des  Allgemeinen  Verwaltungsverfahrensgesetzes  1991  -  AVG.  Die  einschlägigen
straßenpolizeilichen Vorschriften bleiben unberührt.

(2) Auf Bundesschnellstraßen, Rampen von Anschlussstellen sowie Zu- und Abfahrtsstraßen der
Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen gilt Abs. 1 für eine Entfernung von 25 m.

(3)  Erwächst  einem  Grundeigentümer  beziehungsweise  Bergbauberechtigten  durch  die
Verweigerung der Ausnahmebewilligung gemäß Abs. 1 oder 2 ein Nachteil, so hat die Behörde dem
Grundeigentümer (Bergbauberechtigten) auf seinen Antrag in sinngemäßer Anwendung der §§ 18 und
20  eine  angemessene  Entschädigung  zuzuerkennen,  soweit  es  sich  nicht  um  ein  Vorhaben  des
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Grundeigentümers  (Bergbauberechtigten)  innerhalb  einer  Zone  von  15  m  handelt.  Der  Bund
(Bundesstraßenverwaltung)  kann  in  diesem  Verfahren  die  Enteignung  des  von  der  Verfügung
betroffenen Grundstückes oder Grundstückteiles beantragen.

(4) Die Breite der in Abs. 1 und 2 genannten Zonen ist vom äußeren Rand des Straßengrabens, bei
aufgedämmten Straßen vom Böschungsfuß, bei im Gelände eingeschnittenen Straßen von der oberen
Einschnittsböschungskante,  in  Ermangelung  von  Gräben  und  Böschungen  von  der  äußeren
Begrenzungslinie der Straßenbankette zu messen.

(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie wird ermächtigt, die in Abs. 1
und  2 genannten Entfernungen bei  Bundesstraßenabschnitten  im dicht besiedelten  Gebiet oder  im
Gebirge auf ein den örtlichen Verhältnissen entsprechendes Ausmaß zu verringern.

(6)  Die Behörde hat auf  Antrag  des  Bundes  (Bundesstraßenverwaltung)  die Beseitigung  eines
durch vorschriftswidriges Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen.

Arbeitsleistungen auf benachbarten Grundstücken

 

§  22.  (1)  Wenn Baumfällungen,  Holzbringungen,  Wasserableitungen,  Sprengungen,  Grab-  und
Bohrarbeiten oder ähnliche Verrichtungen auf den der Straße benachbarten Grundstücken nach den
örtlichen  Verhältnissen  den  Bestand  oder  Erhaltungszustand  einer  Bundesstraße  unmittelbar  oder
mittelbar  gefährden,  kann  die  Behörde über  Antrag  des  Bundes  (Bundesstraßenverwaltung)  durch
Verordnung für ein bestimmtes Gebiet anordnen, daß die angeführten Verrichtungen oder einzelne
derselben,  unbeschadet  der  nach  anderen  Vorschriften  etwa  erforderlichen  behördlichen
Genehmigungen, nur mit ihrer Bewilligung ausgeführt werden dürfen. Die Bewilligung darf nur erteilt
werden, wenn eine Gefährdung der Straße oder der Straßenbenützer durch die beabsichtigten Arbeiten
ausgeschlossen ist oder bei  Einhaltung der gleichzeitig festzusetzenden Bedingungen hintangehalten
werden kann.

(2) Wird ein Grundeigentümer durch die Verweigerung einer Ausnahmebewilligung nach Abs. 1 in
der  freien  Benützung  seines  Grundes,  welche er  schon vor  Erlassung  der  in  Abs.  1  bezeichneten
Anordnung rechtmäßig  ausgeübt hat,  behindert oder tritt durch Bedingungen oder Auflagen,  unter
denen  die  Ausnahmebewilligung  erteilt  wird,  eine  erhebliche  Erschwernis  gegenüber  dieser  freien
Benützung  ein,  so  hat  er  gegen  den  Bund  (Bundesstraßenverwaltung)  einen  Anspruch  auf
angemessene  Entschädigung;  diese  ist  im Streitfalle  unter  sinngemäßer  Anwendung  des  §  20  zu
bestimmen. Die Bestimmungen des § 23 werden hiedurch nicht berührt.

Benachbarte Waldungen

 

  § 23. Auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) kann die Behörde, wenn es Rücksichten des
Bestandes der Straße oder der Straßenerhaltung, wegen schlechter Sicht oder dergleichen erfordern,
durch  Bescheid  anordnen,  daß  ohne  Anspruch  auf  Entschädigung  der  an  eine  Bundesstraße
angrenzende Wald in einer Breite von 4 m zu beiden Seiten der Straße (§ 21 Abs. 4) zu schlägern,
auszulichten oder nach einer bestimmten Betriebsweise zu bewirtschaften ist.

Anrainerverpflichtungen

 

§ 24. (1) Die Wasserableitung auf Anlagen der Bundesstraße ist verboten. Die Behörde hat auf
Antrag  des  Bundes  (Bundesstraßenverwaltung)  die  Beseitigung  eines  durch  vorschriftswidriges
Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen.

(2) Hingegen sind die Anrainer der Bundesstraßen verpflichtet, den freien Abfluß des Wassers von
der Straße auf ihren Grund und die Ablagerung von Schnee ohne Anspruch auf Entschädigung, die
Herstellung  von  Ableitungsgräben,  Sickergruben  und  dergleichen,  gegen  Entschädigung,  die  im
Streitfall unter sinngemäßer Anwendung des § 20 zu bestimmen ist, zu dulden.

(3) Das Weiden des Viehes auf Anlagen der Bundesstraße sowie jede eigenmächtige Baum- oder
Grasnutzung ist verboten. Auf den gegen eine Bundesstraße nicht eingefriedeten Grundstücken darf
innerhalb einer Entfernung von 4 m von der Straße (§ 21 Abs.  4)  nur parallel  zu dieser gepflügt
werden.

(4) Die Anrainer von Bundesstraßen sind verpflichtet, ohne Anspruch auf Entschädigung zu dulden,
daß der Bund (Bundesstraßenverwaltung) Schneezäune auf ihren Grundstücken aufstellt und andere
zur  Hintanhaltung  von  Schneeverwehungen,  Lawinen,  Steinschlägen  und  dergleichen  erforderliche,
jahreszeitlich bedingte Vorkehrungen trifft. Als Folge derartiger Vorkehrungen entstehende Schäden an
der Liegenschaft sind gesondert zu vergüten.
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(5) Die Eigentümer von der Bundesstraße benachbarten Grundstücken können die beim Bau oder
Ausbau einer Bundesstraße von Grundstücken des Bundes (Bundesstraßenverwaltung)  ausgehenden
Einwirkungen  nicht  untersagen.  Wird  durch  solche  Einwirkungen  die  ortsübliche  Benützung  des
nachbarlichen Grundes wesentlich beeinträchtigt, hat der Nachbar Anspruch auf Schadenersatz gegen
den Bund (Bundesstraßenverwaltung) nur dann, wenn Organe des Bundes an dieser Beeinträchtigung
ein Verschulden trifft oder soweit es sich um den Ersatz von Sachschäden an Bauwerken oder um die
nicht  bloß  vorübergehende  oder  unerhebliche  Beeinträchtigung  einer  rechtmäßigen  Nutzung  des
Grundwassers oder Quellwassers handelt.

Ankündigungen und Werbungen

 

  § 25. Akustische Werbungen und Vorrichtungen zur Abgabe akustischer Ankündigungen dürfen in
einer Entfernung von 100 m entlang der Bundesstraßen (§ 21 Abs. 4) nicht errichtet werden. Optische
Ankündigungen  und  Werbungen  bedürfen  in  diesem Bereich  -  unbeschadet  anderer  einschlägiger
Rechtsvorschriften, insbesondere der straßenpolizeilichen Vorschriften - einer Zustimmung des Bundes
(Bundesstraßenverwaltung),  die  nur  dann  erteilt  werden  darf,  wenn  diese  Ankündigungen  und
Werbungen dem allgemeinen Interesse der Verkehrsteilnehmer dienen. Die Behörde hat auf Antrag des
Bundes  (Bundesstraßenverwaltung)  die  Beseitigung  eines  durch  vorschriftswidriges  Verhalten
herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen.

Anschlüsse von Straßen und Wegen, Zufahrten

 

§ 26. (1) Zu- und Abfahrten auf und von Bundesstraßen sind nur in Form von Anschlussstellen
zulässig  (§  2  Abs.  2).  Ausgenommen sind  Zu-  und  Abfahrten  zu  rein  betrieblichen  Zwecken  der
Bundesstraßenverwaltung oder solche gemäß Abs. 3.

(2)  Der Bund (Bundesstraßenverwaltung)  kann jedoch befristet Zu-  und Abfahrten zu und von
Baustellen  im  Zusammenhang  mit  der  Errichtung  von  im  öffentlichen  Interesse  liegenden
Infrastrukturbauten zustimmen, sofern sichergestellt ist, dass deren Benützung nicht jedermann offen
steht  und  für  die  Verkehrssicherheit  auf  der  Bundesstraße  keine  Nachteile  zu  erwarten  sind.  Die
Behörde hat auf  Antrag  des  Bundes (Bundesstraßenverwaltung)  bei  geänderten Verhältnissen oder
nach Ablauf der Frist die Anpassung oder die gänzliche Entfernung der Zu- und Abfahrten auf Kosten
des Anschlussberechtigten anzuordnen.

(3)  Im  Zusammenhang  mit  der  Tunnelsicherheit  von  Eisenbahnanlagen  kann  der  Bund
(Bundesstraßenverwaltung)  Zu-  und  Abfahrten  zwischen  Eisenbahnanlagen  (§  10  Eisenbahngesetz
1957, BGBl. Nr. 60/1957) und Bundesstraßen erlauben. Es ist sicherzustellen, dass diese Anlagen nur
im Einsatzfall benützt werden. Die Behörde hat auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) bei
geänderten  Verhältnissen  die  Anpassung  dieser  Anlagen  auf  Kosten  des  Eisenbahnunternehmens
anzuordnen.

(4)  Die Behörde hat auf  Antrag  des  Bundes  (Bundesstraßenverwaltung)  die Beseitigung  eines
durch  vorschriftswidriges  Verhalten  herbeigeführten  Zustandes  auf  Kosten  des  Betroffenen
anzuordnen.

Betriebe an Bundesstraßen

 

§ 27.  (1)  Betriebe im Zuge von Bundesstraßen,  die den Belangen der Verkehrsteilnehmer auf
diesen dienen (wie Tankstellen, Raststätten, Motels, Werkstätten und dergleichen) und unmittelbare
Zu-  und  Abfahrten  zu  diesen  Straßen  haben,  dürfen  nur  mit  Zustimmung  des  Bundes
(Bundesstraßenverwaltung) errichtet werden. Jede bauliche Änderung eines solchen Betriebes bedarf
der Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung). Die gewerberechtlichen Vorschriften werden
hiedurch nicht berührt. Verkehrsflächen in diesem Bereich, insbesondere Zu- und Abfahrten zu und von
den Betrieben, und Parkplätze, sind Bestandteile der Bundesstraßen (§ 3).

(2) Zu- und Abfahrten zu und von einzelnen Grundstücken dieser Betriebe sind unzulässig. Im
Bereich dieser Betriebe sind Anschlüsse zum übrigen Straßennetz zulässig, sofern sie keine Verbindung
mit der Bundesstraße ermöglichen. Die Behörde hat die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges
Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 58/2006)

Benützung der Bundesstraßen
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§ 28. (1) Die Benützung der unmittelbar dem Verkehr dienenden Flächen der Bundesstraßen steht
jedermann  im  Rahmen  der  straßenpolizeilichen  und  kraftfahrrechtlichen  Vorschriften  offen.  Jede
Benützung  der  Bundesstraßen  für  einen  anderen  als  ihren  bestimmungsgemäßen  Zweck  bedarf,
unbeschadet der  straßenpolizeilichen  und  kraftfahrrechtlichen  Bestimmungen,  der  Zustimmung  des
Bundes (Bundesstraßenverwaltung). Diese ist zu versagen, wenn Schäden an der Straße zu befürchten
sind  oder  künftige  Bauvorhaben  an  der  Straße  erheblich  erschwert  würden.  Insoweit  solche
Benützungsrechte an einer Straße vor ihrer Erklärung als Bundesstraße begründet worden sind, bleiben
sie im gleichen Umfang bestehen. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann - sofern dies nicht den
Bedingungen der Zustimmung zur Benützung widerspricht - jederzeit, ohne Entschädigung zu leisten,
eine entsprechende Abänderung  der  hergestellten  Einrichtungen  verlangen,  falls  dies  wegen  einer
Umgestaltung der Straße oder aus Verkehrsrücksichten notwendig wird.

(2) Auf Parkplätzen von Bundesstraßen ist die Errichtung von Haltestellen von Kraftfahrlinien mit
Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) zulässig, sofern keine Nachteile gemäß den §§ 7
und 7a zu erwarten sind.  Dem Bund (Bundesstraßenverwaltung)  ist ein Ersatz  der Kosten für die
erforderlichen baulichen Änderungen zu leisten.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 50/2002)

Lagerungen

 

  §  29.  Die  Bundesstraßen  dürfen  nicht  als  Lagerplatz  für  Baustoffe,  Erde,  Schnee,  Dünger,
Gerätschaften und dergleichen benützt werden. Hievon können nur bei Bauten an der Straße und im
Notfall vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) Ausnahmen gestattet werden.

VI. Behörden

Behörden

 

  § 32. Behörden im Sinne dieses Bundesgesetzes sind

a) der Landeshauptmann in erster Instanz für alle Angelegenheiten, die nicht dem Bundesminister
für Verkehr, Innovation und Technologie vorbehalten sind,

b) der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zur Erlassung von Verordnungen
und Bescheiden, die ihm nach diesem Bundesgesetz vorbehalten sind, sowie zur Entscheidung
über Berufungen gegen Bescheide des Landeshauptmannes.

VII. Übergangsbestimmung, Inkrafttreten, Vollziehung

 

Übergangsbestimmung

 

§ 33. (1) Jene Straßenzüge, die nach dem Bundesgesetz vom 18. Februar 1948, betreffend die
Bundesstraßen  (Bundesstraßengesetz  -  BStG),  BGBl.  Nr.  59,  in  seiner  zuletzt  geltenden  Fassung,
Bundesstraßen waren, in dem Verzeichnis zu diesem Bundesgesetz jedoch nicht mehr enthalten sind,
sind mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Bundesstraßen aufgelassen.

(2) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 1 ist der Bund (Bundesstraßenverwaltung) verpflichtet,
alle  Baumaßnahmen an  diesen  Straßen,  die  vor  dem in  Abs.  1  bezeichneten  Zeitpunkt begonnen
wurden, auf seine Kosten fertigzustellen. Abweichende Übereinkommen zwischen Bund und  künftigem
Träger der Straßenbaulast sind hiedurch nicht ausgeschlossen.

(3)  Jene  Straßenzüge,  die  erst  durch  dieses  Bundesgesetz  als  Bundesstraßen  erklärt  werden,
werden als Bundesstraßen erst mit jenem Zeitpunkt übernommen, als das Land, in welchem die in Abs.
1  genannten  Straßenzüge  ganz  oder  teilweise  liegen,  durch  das  nach  den  landesgesetzlichen
Vorschriften zuständige Organ den künftigen Träger der Straßenbaulast festlegt. Sie werden mit der
Maßgabe als Bundesstraßen erklärt, daß der bisherige Träger der Straßenbaulast alle Baumaßnahmen,
welche vor dem genannten Zeitpunkt begonnen wurden, auf  seine Kosten fertigstellt;  abweichende
Übereinkommen sind zulässig.

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie stellt durch im Bundesgesetzblatt
zu verlautbarende Kundmachungen die unter Abs. 1 und Abs. 3 fallenden Straßenzüge, die unter Abs.
2 und Abs.  3,  letzter Satz,  fallenden Baumaßnahmen sowie allfällige Übereinkommen nach diesen
Bestimmungen und den in Abs. 3 genannten Zeitpunkt fest.
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(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 50/2002)

Inkrafttreten, Außerkraftsetzung von Vorschriften

 

§ 34. (1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe des § 33 Abs. 3 am 1. September 1971 in Kraft.

(2)  Mit dem in  Abs.  1  bezeichneten Zeitpunkt tritt  das  Bundesgesetz  vom 18.  Februar  1948,
betreffend die Bundesstraßen (Bundesstraßengesetz - BStG), BGBl. Nr. 59, zuletzt geändert durch die
Bundesstraßengesetznovelle 1968, BGBl. Nr. 113, außer Kraft.

(3) Die §§ 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 21, 25 bis 28, 34b und 35 sowie die Verzeichnisse in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2002 treten am 1. April 2002 in Kraft. Die §§ 4a, 9, 13
und 33 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten am 1. April 2002 außer
Kraft.

(4)  Die  §§  4  Abs.  1  bis  5,  7a  Abs.  1,  14  Abs.  4,  15,  26  Abs.  1  und  27  Abs.  3  dieses
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 154/2004 treten am 1. Jänner 2005 in
Kraft. Diese Bestimmungen sind jedoch auf Vorhaben nicht anzuwenden, für die bis zum 31. Dezember
2004 entweder

a) das Anhörungsverfahren durch Kundmachung gemäß § 4 Abs. 5 oder

b) das Feststellungsverfahren gemäß § 24 Abs. 3 UVP-G 2000 in der Fassung BGBl. I Nr. 50/2002
eingeleitet worden ist oder

c) das  Vorverfahren gemäß  § 4  UVP-G 2000 in  der  Fassung  des  Bundesgesetzes  BGBl.  I  Nr.
50/2002 eingeleitet worden ist und das Anhörungsverfahren durch Kundmachung gemäß § 4
Abs. 5 bis zum 31. Mai 2005 eingeleitet wird.

Ferner  sind  Maßnahmen,  die  erstmals  nach  diesem  Bundesgesetz  eines  Bescheides  gemäß  §  4
bedürfen und für die bisher die Erlassung einer Trassenverordnung nicht vorgeschrieben war, von der
Anwendung  dieses  Gesetzes  ausgenommen,  wenn  bis  zum  31.  Dezember  2004  ein  nach  den
Verwaltungsvorschriften  erforderliches  Genehmigungsverfahren  eingeleitet  worden  ist.  Die
Bestimmungen des § 4 Abs. 6 bis 8 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2004 außer Kraft.

(5)  Die Verzeichnisse 1 und 2 dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle BGBl.  I  Nr.
58/2006 treten am 1.  Jänner 2006 in Kraft.  Die übrigen Bestimmungen dieser Novelle finden auf
Vorhaben, die von Abs. 4 erfasst sind, oder für die die öffentliche Auflage im Rahmen des Verfahrens
zur Bestimmung des Straßenverlaufes vor dem In-Kraft-Treten dieser Bestimmungen begonnen wurde,
keine Anwendung.

  § 11 und § 27 Abs.  3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.  I  Nr.  154/2004 treten am 31.
Dezember 2005 außer Kraft.

(6) Für bestehende Verkehrsverbindungen, die nicht zur Gänze den §§ 2, 26 oder 27 entsprechen,
hat der Bund (Bundesstraßenverwaltung) dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
bis 30. Juni 2007 ein Konzept zur Anpassung vorzulegen.

(7)  Verordnungen,  mit  denen  Fahrverbindungen  gemäß  dem bis  zum 31.  Dezember  2005  in
Geltung gestandenen § 27 Abs. 3 oder Anschlussstellen auf Rampen von Anschlussstellen und Zu- und
Abfahrtstraßen festgelegt wurden und die am 31. Dezember 2005 in Geltung standen, bleiben aufrecht.

Verweisungen

 

  § 34a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird,
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Autobahnen- und

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

 

  § 34b. Hinsichtlich jener Bundesstraßen, über die sie mit dem Bund den Fruchtgenussvertrag gemäß
§  2  des  ASFINAG-Ermächtigungsgesetzes  1997,  BGBl.  I  Nr.  113/1997  Art.  I,  abgeschlossen  hat,
kommen  der  Autobahnen-  und  Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft  alle  Rechte  und
Pflichten des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) nach diesem Bundesgesetz zu.

Vollziehung
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  § 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie, hinsichtlich des § 1 Abs. 2 dritter Satz und des § 4 Abs. 3, 2. Satz im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen betraut.

Sprachliche Gleichbehandlung

 

  § 36. Bei allen personenbezogenen Formulierungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

                              Verzeichnis 1

                     Bundesstraßen A (Bundesautobahnen)

____________________________________________________________________

 Nr.      Bezeichnung          Beschreibung der Strecke

____________________________________________________________________

 A 1      West Autobahn        Wien/Auhof (B 1) – Knoten Steinhäusl

                               (A 21) – Knoten St. Pölten (S 33,

                               S 34) - Knoten Linz (A 7) – Knoten

                               Haid (A 25) – Knoten Voralpenkreuz

                               (A 8/A 9) – Knoten Salzburg (A 10) –

                               Staatsgrenze am Walserberg

____________________________________________________________________

 A 2      Süd Autobahn         Knoten Wien/Inzersdorf (A 23/B 17)

                               Knoten Wiener Neustadt (S 4) – Knoten

                               Seebenstein (S 6) – Wechsel – Knoten

                               bei Riegersdorf (S 7) – Knoten

                               Graz/Ost – Knoten Graz/West (A 9) –

                               Pack – Knoten Klagenfurt/Nord (S 37)

                               - Knoten Villach (A 10/A 11) –

                               Staatsgrenze bei Arnoldstein,

                               einschließlich Knoten Graz/Ost –

                               Graz/Liebenau (Sternäckerweg)

____________________________________________________________________

 A 3      Südost Autobahn      Knoten Guntramsdorf (A 2) – Knoten

                               Eisenstadt (S 31) – Wulkaprodersdorf

                               – Staatsgrenze bei Klingenbach

____________________________________________________________________

 A 4      Ost Autobahn         Wien/Stadionbrücke (B 221/B 227) –

                               Knoten Prater (A 23) – Knoten

                               Wien/Simmering (A 22) – Knoten

                               Schwechat (S 1) – Knoten Bruckneudorf

                               (A 6) – Staatsgrenze bei Nickelsdorf

____________________________________________________________________

 A 5      Nord Autobahn        Knoten Eibesbrunn (S 1) – Wolkersdorf

                               – Staatsgrenze bei Drasenhofen

____________________________________________________________________

 A 6      Nordost Autobahn     Knoten Bruckneudorf (A 4) –

                               Staatsgrenze bei Kittsee

____________________________________________________________________

 A 7      Mühlkreis Autobahn   Knoten Linz (A 1) – Knoten

                               Linz/Hummelhof (A 26) – Knoten

                               Linz/Urfahr (A 26) – Unterweitersdorf

                               (S 10)

____________________________________________________________________

 A 8      Innkreis Autobahn    Knoten Voralpenkreuz (A 1/A 9) –
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                               Knoten Wels (A 25) – Staatsgrenze bei

                               Suben

____________________________________________________________________

 A 9      Pyhrn Autobahn       Knoten Voralpenkreuz (A 1/A 8) –

                               Bosrucktunnel – Knoten St. Michael

                               (S 6/S 36) – Knoten Graz/West (A 2) –

                               Staatsgrenze bei Spielfeld

____________________________________________________________________

 A 10     Tauern Autobahn      Knoten Salzburg (A 1) – Knoten Pongau

                               – Katschbergtunnel – Knoten

                               Spittal/Millstätter See – Knoten

                               Villach (A 2/A 11), einschließlich

                               Knoten Pongau – Bischofshofen

                               (B 164/B 311) sowie einschließlich

                               Lieserhofen (B 98) – Knoten

                               Spittal/Millstätter See – Lendorf

                               (B 100)

____________________________________________________________________

 A 11     Karawanken Autobahn  Knoten Villach (A 2/A 10) –

                               Staatsgrenze im Karawankentunnel

____________________________________________________________________

 A 12     Inntal Autobahn      Staatsgrenze bei Kufstein – Knoten

                               Innsbruck/Amras (A 13) – Knoten

                               Innsbruck/West (A 13) – Knoten

                               Oberinntal – Zams (S 16),

                               einschließlich Knoten Oberinntal –

                               Landecker Tunnel – Fließ (B 180)

                               sowie einschließlich Knoten bei

                               Haiming – Tschirganttunnel –

                               Nassereith (B 179/B 189)

____________________________________________________________________

 A 13     Brenner Autobahn     Knoten Innsbruck/Amras (A 12) –

                               Knoten Innsbruck – Staatsgrenze am

                               Brennerpaß, einschließlich Knoten

                               Innsbruck/West (A 12) – Knoten

                               Innsbruck

____________________________________________________________________

 A 14     Rheintal/Walgau      Staatsgrenze bei Hörbranz –

          Autobahn             Pfändertunnel – Knoten Bregenz –

                               Knoten bei Lauterach (S 18) –

                               Bludenz/Ost (S 16), einschließlich

                               Knoten Bregenz – Bregenz (L 202)

____________________________________________________________________

 A 21     Wiener Außenring     Knoten Steinhäusl (A 1) – Knoten

          Autobahn             Vösendorf (A 2/S 1)

____________________________________________________________________

 A 22     Donauufer Autobahn   Knoten Wien/Simmering (A 4) –Knoten

                               Kaisermühlen (A 23) – Knoten

                               Nordbrücke – Knoten Korneuburg/West

                               (S 1) - Knoten Stockerau/West (S 3,

                               S 5), einschließlich Anschluss

                               Nordbrücke (B 14/B 227) – Nordbrücke

                               - Knoten Nordbrücke – Lundenburger
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                               Gasse/Ignaz-Köck-Straße

____________________________________________________________________

 A 23     Autobahn             Wien/Altmannsdorf (B 224) – Knoten

          Südosttangente Wien  Inzersdorf (A 2) – Knoten

                               Hanssonkurve (A 24) - Knoten Prater

                               (A 4) – Knoten Kaisermühlen (A 22) –

                               Hirschstetten (S 2), einschließlich

                               Hirschstetten-Hausfeldstraße – Knoten

                               bei Raasdorf (S 1)

____________________________________________________________________

 A 24     Autobahn             Knoten Hanssonkurve (A 23) - Knoten

          Verbindungsspange    Rothneusiedl (S 1)

          Rothneusiedl

____________________________________________________________________

 A 25     Welser Autobahn      Knoten Haid (A 1) – Knoten Wels (A 8)

____________________________________________________________________

 A 26     Linzer Autobahn      Knoten Linz/Hummelhof (A 7) – Knoten

                               Linz/Urfahr (A 7)

____________________________________________________________________

                              Verzeichnis 2

                 Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen)

____________________________________________________________________

 Nr.      Bezeichnung          Beschreibung der Strecke

____________________________________________________________________

 S 1      Wiener Außenring     Knoten Vösendorf (A 2, A 21) – Knoten

          Schnellstraße        Rothneusiedl (A 24) – Knoten

                               Rustenfeld - Knoten Schwechat (A 4) –

                               Knoten bei Raasdorf (A 23) – Knoten

                               bei Raasdorf (S 8) – Knoten

                               Wien/Süßenbrunn (S 2) – Knoten

                               Eibesbrunn (A 5) – Knoten

                               Korneuburg/West (A 22),

                               einschließlich Knoten Rustenfeld –

                               Leopoldsdorf (B 16)

____________________________________________________________________

 S 2      Wiener Nordrand      Knoten Wien/Hirschstetten (A 23) –

          Schnellstraße        Knoten Wien/Süßenbrunn (S 1) –

                               Deutsch Wagram (S 1) (Anmerkung 1)

____________________________________________________________________

 S 3      Weinviertler         Knoten Stockerau/West (A 22, S 5) -

          Schnellstraße        Hollabrunn - Staatsgrenze bei

                               Kleinhaugsdorf

____________________________________________________________________

 S 4      Mattersburger        Mattersburg (B 50) – Knoten

          Schnellstraße        Mattersburg (S 31) – Knoten Wiener

                               Neustadt (A 2, B 17)

____________________________________________________________________

 S 5      Stockerauer          Knoten Stockerau/West (A 22, S 3) –

          Schnellstraße        Knoten Jettsdorf (S 33) – Krems

                               (B 3/B 37)

____________________________________________________________________

 S 6      Semmering            Seebenstein (B 54) – Knoten
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          Schnellstraße        Seebenstein (A 2) – Semmeringtunnel –

                               Knoten Bruck/Mur (S 35) – Knoten

                               St. Michael (A 9/S 36)

____________________________________________________________________

 S 7      Fürstenfelder        Knoten bei Riegersdorf (A 2) –

          Schnellstraße        Fürstenfeld – Staatsgrenze bei

                               Heiligenkreuz

____________________________________________________________________

 S 8      Marchfeld            Knoten bei Raasdorf (S 1) -

          Schnellstraße        Staatsgrenze bei Marchegg

____________________________________________________________________

 S 10     Mühlviertler         Unterweitersdorf (A 7) – Freistadt –

          Schnellstraße        Staatsgrenze bei Wullowitz

____________________________________________________________________

 S 16     Arlberg              Zams (A 12) – Arlbergtunnel –

          Schnellstraße        Bludenz/Ost (A 14)

____________________________________________________________________

 S 18     Bodensee             Knoten bei Lauterach (A 14) –

          Schnellstraße        Staatsgrenze bei Höchst

____________________________________________________________________

 S 31     Burgenland           Schützen (B 50) – Eisenstadt/Ost –

          Schnellstraße        Knoten Eisenstadt (A 3) – Knoten

                               Mattersburg (S 4) – Oberpullendorf –

                               Staatsgrenze bei Rattersdorf

____________________________________________________________________

 S 33     Kremser              Knoten St. Pölten (A 1, S 34) –

          Schnellstraße        Traismauer – Donaubrücke Traismauer –

                               Knoten Jettsdorf (S 5),

                               einschließlich Traismauer – Krems/Süd

                               (B 33/B 37) (Anmerkung 2)

____________________________________________________________________

 S 34     Traisental           Knoten St. Pölten (A 1, S 33) –

          Schnellstraße        Wilhelmsburg/Nord (B 20)

____________________________________________________________________

 S 35     Brucker              Knoten Bruck/Mur (S 6) - Knoten

          Schnellstraße        Peggau-Deutschfeistritz (A 9)

____________________________________________________________________

 S 36     Murtal               Knoten St. Michael (A 9/S 6) –

          Schnellstraße        Judenburg – Scheifling (S 37)

____________________________________________________________________

 S 37     Klagenfurter         Scheifling (S 36) - Friesach - Knoten

          Schnellstraße        Klagenfurt/Nord (A 2)

____________________________________________________________________

  Anmerkung 1: Der zur Wagramer Straße führende Straßenzug wird ab dem Absprung der Umfahrung
Süßenbrunn mit Verkehrsübergabe der Umfahrung Süßenbrunn als Bundesstraße aufgelassen.

  Anmerkung 2: Der Straßenzug Traismauer - Krems/Süd (B 33, B 37) wird mit Verkehrsübergabe der
Donaubrücke Traismauer als Bundesstraße aufgelassen.

Artikel II

(zu den §§ 4, 9 und 20a, BGBl. Nr. 286/1971)

 

1.Dieses Bundesgesetz tritt am 1. April 1983 in Kraft.
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2.Der Bund hat aus den für den Ausbau und die Erhaltung der Bundesstraßen zweckgebundenen
Mitteln der Mineralölsteuer der Stadt Wien zu ersetzen:

a) die Kosten der Planung und Errichtung einer Brücke über den Donaukanal in Verlängerung
der Rembrandtstraße (Roßauerbrücke), zwischen den beiden Ästen der B 227 Donaukanal
Straße,

b) die Kosten der Planung und Errichtung der Straßen- und Brückenverbindung zwischen der B
221 Wiener Gürtel Straße am Liechtenwerderplatz und der B 227 Donaukanal Straße bei der
Nordbergstraße/Friedensbrücke.

3.Die Bestimmungen des  §  20a Bundesstraßengesetz  1971,  BGBl.  Nr.  286,  in  seiner  jeweils
geltenden  Fassung  sind  auch  auf  Enteignungen  anzuwenden,  die  vor  Inkrafttreten  dieses
Bundesgesetzes durchgeführt wurden, wenn dem Bund zum Zeitpunkt der Antragstellung nach
§ 20a Abs. 1 noch die rechtliche Verfügungsgewalt hinsichtlich des Enteignungsgegenstandes
zukommt. Die in dieser Bestimmung angeführten Fristen beginnen mit 1. April 1983.

4.Verordnungen gemäß § 4 Abs. 1 des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in seiner
jeweils  geltenden  Fassung,  behalten  nach  Inkrafttreten  dieses  Bundesgesetzes  ihre
Rechtswirkungen  auch dann,  wenn sich  der  Straßentyp  (§  2  BStG  1971),  auf  die  sie  sich
beziehen, durch dieses Bundesgesetz geändert hat.

5.Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister
für  Bauten und  Technik,  hinsichtlich  Artikel  I  Z  7  im Einvernehmen mit dem Bundesminister  für
Finanzen betraut.

Artikel XXXI

Justizverwaltungsmaßnahmen

(Anm.: Zu § 20, BGBl. Nr. 286/1971)

 

  Mit Rücksicht auf dieses Bundesgesetz dürfen bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an
Verordnungen erlassen sowie sonstige organisatorische und personelle Maßnahmen getroffen werden.
Die Verordnungen dürfen frühestens mit dem 1. Jänner 2005 in Wirksamkeit gesetzt werden.

(Anm.: Zu § 20, BGBl. Nr. 286/1971)

 

  § 15. Soweit in Bundesgesetzen zur Entscheidung über die Entschädigung wegen einer Enteignung
das Bezirksgericht berufen wird, tritt mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes an dessen Stelle
das mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in  bürgerlichen Rechtssachen betraute Landesgericht,  in
dessen  Sprengel  der  Gegenstand  der  Enteignung  liegt.  Diese  Änderung  ist  nur  auf  Verfahren
anzuwenden, bei  denen der Antrag auf  Enteignung nach dem 31. Dezember 2004 bei  der Behörde
einlangt. Verfahren, bei  denen der Antrag auf Enteignung vor diesem Zeitpunkt eingelangt ist, sind
nach den bis dahin geltenden Zuständigkeitsvorschriften zu Ende zu führen.
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